
Satzung

über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung

für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr

der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

vom 19.12.2018

Der Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden hat auf Grund des $ 24 Gemeindeordnung für Rhein-

land-pfalz lOemO;, des $ 8 Abs. 3, der $$ 33 und 36 des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes

(LBKG) sowie Oer$ Z nOs. 1, g 7 und $ 8 des iKommunalabgabengesetzes (KAG) in den jeweils gtllti-

len fa'ssungen folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

s1

Grundsatz

Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden unterhält zur Erfilllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und

der allgemeinen Hilfe eine Feuenivehr.

s2

Unentgdltliche Leistungen

Vorbehalflich des $ 3 sind alle Maßnahmen der Feuerwehr zur Abwehr von Brandgefahren, anderen

Gefahren (Allgemöine Hilfe) oder im Rahmen des Katastrophenschutzes (S 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, $ 8

Abs. 2, $ 19 Abs. 1 LBKG) unentgeltlich.

s3

Entgeltliche Leistungen

(1)

(2)

(3)

Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden kann fttr die in $ 36 Abs. 1 und 2 LBKG aufgeführ-

ten Leistungen Kostenersatz erheben.

Sie erhebt Kostenersatz für die in $ 33 LBKG aufgeführten Leistungen.

Darrlber hinaus sollen Gebrlhren erhoben werden fllr alle Leistungen, die die Feuerwehr im

Rahmen ihrer Möglichkeiten außerhalb der Gefahrenabwehr erbringt, insbesondere

1. trberuviegend im privaten lnteresse durchgeführten Leistungen, Arbeiten an der Ein-

satzstelle nach Beseitigung der allgemeinen Gefahr, das Öffnen von Turen, Fenstern

und Aufzügen (außer in den Fällen des $ 1 Abs' 1 Nr. 1 bis 3 LBKG)'

Z. die Zurverfügungstellung von Brandsicherheits- und Sanitätswachen außerhalb des

Anwendungsbereiches des S 33 LBKG.

Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung von Gebtlhren kann ganz oder teilweise abge-

sehen werden, soweit dies eine unbillige Härte darstellt oder aufgrund öffentlicher lnteressen

gerechtfertigt ist ($ 36 Abs. 10 LBKG).
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Schuldner

Kostenersatzpflichtig im Sinne des $ 3 Abs. 1 und 2 dieser Satzung sind die in S 36 Abs. 1

und 2 sowie ih S Sg Satz 2 LBKG genannten Personen und Unternehmen.

Gebührenpflichtiger im Sinne des S 3 Abs. 3 dieser Satzung ist, wer als Benutzer die Hilfe-

oder Dienileiturigen der Feuerwehr in Anspruch nimmt oder.anfordert. Wird die Feuerwehr im

lnteresse eines Dritten (2.B. Mieter oder Pächter) in Anspruch genommen, so haften dieser fitr

die GebUhrenschuld nui, wenn die lnanspruchnahme seinem wirklichen oder mutmaßlichen

Willen entspricht.

Mehrere Kostenersatz- und Gebtlhrenpflichtige haften als Gesamtsch u ldner'

s5

Berechnung des Kostenersatzes und der Gebühren

Der Kostenersatz und die Gebilhren werden nach den Pauschalsätzen des als Anlage beige-

itigt"n fo"tenverzeichnisses sowie nach Einsatzdauer und Anzahl des eingesetzten Perso-

näis, der Fahrzeuge, der Geräte und Ausrüstungsgegenstände berechnet'

Als Einsatzdauer gilt die Zeit vom Verlassen des Feuerwehrhauses, in dem die erforderlichen

Geräte stationiertiind, bis zurWiederherstellung der Einsatzbereitschaft. Die Festsetzung des

Kostenersatzes bzw. der Gebrlhr werden fttr Personen sowie für Fahrzeuge und Geräte je an-

gefangene 15 Minuten berechnet.

Die Kostenerstattungssätze und die Gebühren setzten sich, soweit nichts anderes bestimmt

(2)

ist,

1.

2.

3.

4.

zusammen aus

(6)

den stundensätzen filr das eingesetzte Personal (Nr. 1 der Anlage),

den stundensätzen für die eingesetzten Fahrzeuge (Nr. 2 der Anlage),

den Sätzen firr die eingesetzten Geräte (Nr' 3 der Anlage),

den pauschalen Verrechnungssätzen für die Reinigung, Prijfu.ng und Wiederherstel-

tung'oer Einsatzfähigkeit von Geräten und Einsatzgegenständen (Nr. 4 der Anlage).

Entstehen der Feuerwehr durch lnanspruchnahme von Personal, Fahrzeugen, Geräten und

Ausrüstungsgegenständen und Leistungen Dritter besondere Kosten (z.B' Reisekosten, Repa-

raturkosteÄ, Eriatzbeschatfung bei Unbrauchbarkeit oder Verlust, notwendiger Einsatz frem-

der technischer Geräte oder Fährzeuge), so sind diese Kosten zusätzlich zu denjenigen nach

Absatz 3 festge legte n Kostenerstattu n gssälzen zu erstatten'

Die Kosten für Sonderlösch- und Sondereinsatzmittel, für verbrauchte Messausstattung, für

verbrauchte oder beschädigte persönliche Schutzausrustung, firr die Entsorgung kontaminier-

ten Löschwassers und die äurön rontaminierten Löschwassers verursachten Folgeschäden

bei Bränden oder anderen Gefahren in lndustrie- oder Gewerbegebieten oder in deren Umge-

Ornö, *"rO"n zusätzlich zu denjenigen nach Absatz 3 festgelegten Kostenerstattungssätzen

in tatsächlicher Höhe berechnet'

Für die bei kostenerstattungspflichtigen Hilfeleistungen verbrauchten Materialien (z'8. Filter-

einsätze, Alkalipatoren, Troiienlosc.-hpulver, Ölbindemittel, Wasser) werden die jeweiligen

SJtOrtfoit"n züzuglich eines Verwaltungszuschlags von 10 %, insbesondere für Lagerhaltung

und Verwaltungskosten, berechnet,

Fremdleistungen werden dem Kostenpflichtigen in tatsächlicher Höhe berechnet.(7)
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Entstehung, Erhebung und Fälligkeit

Der Anspruch auf Erstattung von Kosten in den Fällen der $$ 33 und 36 LBKG entsteht mit

Abschluss der erbrachten Hilfeleistung.

Der Kostenersatz wird gemäß $ 36 Abs. 1 Satz 1 LBKG durch einen Leistungsbescheid gel-

tend gemacht.

Der Anspruch auf Vergütung für eine Maßnahme außerhalb der Gefahrenabwehr (Gebühr)

entsteht mit der Anforderung der Dienstleistung.

Die zu erstattenden Kosten und Gebuhren sind innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe

des Bescheides fällig. Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden ist berechtigt, vor Durchftlh-

rung von Maßnahmen außerhalb der Gefahrenabwehr Vorauszahlungen zu fordern.
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Haftungsausschluss

Für Schäden, die bei Hilfe- und Dienstleistungen nach $ 8 Abs. 3 LBKG durch Feuerwehrangehörige

verursacht werden, haftet die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden nur, wenn der Schaden auf

vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der FeuerwehrangehÖrigen zurückzuführen ist.
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ln-Kraft-Treten

(1) Die Satzung tritt am 01.01 .2019 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung ttber den Kostenersatz und die GebLlhrenerhebung ftlr Hilfe- und

Dienstleistüngen der Feuenruehr der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden vom 07.09.2005

außer Kraft.

Soweit Anspr[rche nach der aufgrund von Absatz 2 aufgehobenen Satzung entstanden sind,

gelten die bisherigen Regelungen weiter.

,19.12.2018

Bürgermei

(3)



Hinweis auf S 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der

GemeiÄdeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntgabe als von

Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. di; Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung

oder die Bekanntmachung der satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in satz 1 gänannten rriit oie Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet

oder jemand die Verletzüng der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der

Gemeindevenrualtung untei Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen

soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Salz2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf

der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.



Anlage

zur Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung

für die Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr

der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

vom 01 .01.2019

Verzeichnis der Kostensätze für Leistunqen der Feuerwehr

Nr Beschreibung Kosten
I Personal
1.1 ie freiwillige Feuerwehrangehörige/r 37,70 EUR/Std

1.2 H au pta mtlich e/r Fe uenve h ran ge h öri g e/r
(Gerätewart, sonstige bei der Verbandsgemeinde be-
schäft ioten Feueruveh ranqehörigen )

37,70 EUR/Std

1.3 Brandsicherheitsdienst ie Einsatzkraft 37,70 EUR/Std

2 Fahrzeuge
ie Fahrzeug einschließlich Gerätebeladung

2.1 MTF - Man nschaftstransportfah zeug 20,70 EUR/Std
2.2 T F_ krafts ritzenfahrzeu 20,82 EUR/Std

2.3 KLF - Kleinlöschfahrzeug 22,32 EUR/Std
2.4 MZF - Mehrzweckfahrzeug 20,70 EUR/Std

2.5 KTLF - Kleintanklöschfahrzeug 25,49 EUR/Std

2.6 TL.F 20140 SL - Tanklöschfahrzeug 42,09 EUR/Std

2.7 TLF 16125 - Tanklöschfahzeug 36,34 EUR/Std

2.8 LF 16 TS - Löschgruppenfahrzeug 35,33 EUR/Std.

2.9 HLF 20 - Hilfeleistunqslöschfahrzeug 43,81 EUR/Std.

2.10 LF 8/6 - Löschgruppenfahrzeug 29,66 EUR/Std.

2.11 VRW - Vorausrüstwagen 24,29 EUR/Std,

2.12 RW-Kran - Rüstwagen mit Kran 32,38 EUR/Std.

2.13 DLK - Drehleiter mit Korb 55,54 EUR/Std.

2.14 ELWl-Ei en 29,97 EUR/Std.

2.15 GW-G2 - Gerätewaq rgut 15,78 EUR/Std

2.16 SW 2000 - Schlauchwagen 20,12 EUR/Std

2.17 KdoW - Kommandowagen 1 1,55 EUR/Std

3 Geräte
3.1 Beleuchtunqssatz mit 3 Scheinwerfern 30,-- EUR/Std

Je Scheinwerfer einzeln 10,-- EUR/Std

3.2 Be- und Entltiftu räte 20.-- EUR/Std

3.3 15,- EUR/ie Tas

3.4 Motorsäqen 20,-- EUR/Std

3.5 Notstromaggregat 25,-- EUR/Std

3.6 gbehälter
Bis 10 m'
Über 10 m'

20,- EUR/je Einsatz
25,- EUR/ie Einsatz

3.7 Pressluftatmer 50.- EUR/ie Einsatz

3.8 Schlauch B/C/D 15,: EUR/ie Tas

3.9 Strahlrohr B/C 15,-- EUR/1. Tag
5.- EUR/ie weitere Tag

3.10 Tauchpumpe 30,-- EUR/Std.

3.11 lndustrie-Sauqer 25,-- EUR/Std

3.12 Wärmebildkamera 50.- EUR/ie Einsatz



3.13 Beleuchtungssatz mit 3 Ballonleuchten
Je Ballonleuchte einzeln

30,-- EUR/Std
10,-- EUR/Std

3.14 Hohlstrahlrohr 20,- EUR/1. Tag
10,- EUR/ie weiterer Taq

4 Pauschale Verrech n unqssätze/Reinigen
4.1 Reinigen und Prüfen der persönlichen Ausrüstung

(PsA)
Die Reinigung und Prttfung im
Einsatz gebrauchter persönli-
cher Ausstattungsgegenstände
werden nach dem Reinigungs-
und Prüfaufiryand berechnet:

20,-- EUR/komplett
8,: EUR/je Einzelteil

Erforderliche Ersatzbeschaffu n-
gen werden dem Gebühren-
und Kostenersatzpflichtigen in
Rechnunq qestellt.

4.2 Reinigung und Desinfizieren einschl. Prüfen von Voll-
schutzanztrgen (nicht kontaminierte Chemikalien-
schutzanzijge)

Die Reinigung und Desinfektion
im Einsatz gebrauchter Voll-
schutzanztlge werden nach
dem Reinigungs- und Prüfauf-
wand berechnet:

60,- EUR/je Anzug

Erforderliche Ersatzbeschaffu n-
gen werden dem Gebühren-
und Kostenersatzpflichtigen in
Rechnunq qestellt.

Ü be rprüf u n g von n icht konta m i n ie rten Vo I lsch u tzanzü-
qen

35,- EUR/je Anzug

4.3 Reiniqen, Desinfizieren und Pri.lfen
Atemschutzoeräte 20,- EUR/ie Stück
Atemschutzmaske 15.- EUR/ie Stück
Lunqenautomat 15,- EUR/ie Stück
Ersatzbesch ngen Erforderliche Ersatzbeschaffun-

gen werden in Rechnung ge-
stellt.

4.4 Füllen von Pressluftflaschen fiir Feuerwehren 5,- EUR/pro Liter

4.5 Einbinden von Schlauchkupplungen B/C/D 10.- EUR/ie Sttick
4.6 Schläuche waschen-trocknen-prüfen

B-Druckschläuche
C-Druckschläuche
D-Druckschläuche

15,- EUR/je Schlauch
13,- EUR/je Schlauch
10,- EUR/ie Schlauch

4.7 Vulkanisieren von Schläuchen 1 0,- EUR/ie Flickstelle

4.8 Arbeitsleinen 6.- EUR/ie Stück
4.9 Wohnunqs-/Aufzuqöffnunq ohne akute Gefahr 80,-- EUR

4.10 Beseitiqung eines Wespennestes 60,-- EUR
4.11 Entsorqunq von belastetem Ölbindemittel 45,- EUR/ie Sack

4.12 Fehlalarm durch Brandmeldeanlagen 524.39 EUR/ie Einsatz

4.13 Missbräuchliche Alarmierung
Steht so in der Mustersatzung

Gebühren ftlr die missbräuchli-
che Alarmierung werden nach
ausgerückten Fahrzeugen und
Zeit-, Material- sowie Personal-
aufwand gemäß des Verzeich-
nisses der Kostenersätze be-
rechnet.



4.14 Ölbindemittel (je Sack) Abrechnung nach den tatsächli-
chen Beschaffungskosten zzgl.
10 % (lt. $ 5 Vl dieser Satzuns)

4.15 Säurebindemittel (je Sack) Abrechnung nach den tatsächli-
chen Beschaffu ngskosten zzgl.
10 % ft. $ 5 Vl dieser Satzung)

4.16 Profilzylinder Abrechnung nach den tatsächli-
chen Beschaffunqskosten

4.17 Halbzylinder Abrechnung nach den tatsächli-
chen Beschaffunoskosten

4.18 Schaummittel (pro Liter) Abrechnung nach den tatsächli-
chen Beschaffun gskosten
(lt.qSVdieserSatzuns)


